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ÄNDERUNGSANTRÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für regionale Entwicklung, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 
übernehmen:

Vorschlag der Kommission Abänderungen des Parlaments

Änderungsantrag 1
Erwägung 6

(6) Anknüpfend an die Erfahrungen und 
Stärken der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN, vorgesehen in Artikel 20(1)(b) der 
Verordnung des Rates (EG) Nr. 1260/1999 
vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen 
Bestimmungen über die Strukturfonds, ist 
die städtische Dimension auszubauen, indem 
die Maßnahmen in diesem Bereich in vollem 
Umfang in die aus dem EFRE kofinanzierten 
operationellen Programme einbezogen 
werden.

(6) Anknüpfend an die Erfahrungen und 
Stärken der Gemeinschaftsinitiative 
URBAN, vorgesehen in Artikel 20 Absatz 1 
Buchstabe b der Verordnung des Rates (EG) 
Nr. 1260/1999 vom 21. Juni 1999 mit 
allgemeinen Bestimmungen über die 
Strukturfonds, ist die städtische Dimension 
auszubauen, indem die Maßnahmen in 
diesem Bereich in vollem Umfang in die aus 
dem EFRE kofinanzierten operationellen 
Programme einbezogen werden, wobei 
sowohl wirtschaftliche als auch 
beschäftigungspolitische Maßnahmen, die 
durch Maßnahmen zur Bekämpfung der 
sozialen Ausgrenzung und zur 
Verbesserung der Umwelt ergänzt werden, 
gebündelt werden.

Änderungsantrag 2
Erwägung 10

(10) Der EFRE sollte sich um die Probleme 
der Erreichbarkeit und der Abgelegenheit 
von den großen Märkten kümmern, denen 
die in Protokoll Nr. 6 zur Akte über den 
Beitritt Österreichs, Finnlands und 
Schwedens definierten Gebiete mit extrem 
geringer Bevölkerungsdichte 
gegenüberstehen. Der EFRE sollte sich auch 

(10) Der EFRE sollte sich um die Probleme 
der Erreichbarkeit und der Abgelegenheit 
von den großen Märkten kümmern, denen 
die in Protokoll Nr. 6 zur Akte über den 
Beitritt Österreichs, Finnlands und 
Schwedens definierten Gebiete mit extrem 
geringer Bevölkerungsdichte 
gegenüberstehen. Der EFRE sollte sich auch 
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den spezifischen Problemen widmen, mit 
denen bestimmte Inseln, Berggebiete und 
dünn besiedelte Gebiete aufgrund ihrer 
geografischen Lage konfrontiert sind und die 
deren Entwicklung hemmen. 

den spezifischen Problemen widmen, mit 
denen bestimmte Inseln und die autonomen 
Städte Ceuta und Melilla, die eine hohe 
Bevölkerungsdichte und eine hohe 
Arbeitslosenquote aufweisen, Berggebiete 
und dünn besiedelte Gebiete aufgrund ihrer 
geografischen Lage konfrontiert sind und die 
deren Entwicklung hemmen.

Änderungsantrag 3
Artikel 1 zweiter Unterabsatz

Sie legt spezifische Bestimmungen 
hinsichtlich der Behandlung städtischer und 
ländlicher Gebiete, von der Fischerei 
abhängiger Gebiete, von Gebieten in 
äußerster Randlagen und Gebieten mit 
natürlichen Benachteiligungen.

Sie legt spezifische Bestimmungen 
hinsichtlich der Behandlung städtischer und 
ländlicher Gebiete, von der Fischerei 
abhängiger Gebiete, von Gebieten in 
äußerster Randlage, Gebieten mit 
natürlichen Benachteiligungen sowie von 
entlegenen Gebieten mit einer großen 
Bevölkerungsdichte und einer hohen 
Arbeitslosenquote fest.

Änderungsantrag 4
Artikel 2 Absatz 1

Der EFRE trägt zur Finanzierung der 
Unterstützung bei, die darauf abzielt, den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu stärken, indem regionale 
Disparitäten abgebaut und die strukturelle 
Entwicklung und Anpassung der 
Regionalwirtschaften, einschließlich der 
Umstellung der Regionen mit rückläufiger 
industrieller Entwicklung, gefördert werden.

Der EFRE trägt zur Finanzierung der 
Unterstützung bei, die darauf abzielt, den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu stärken, indem regionale 
Disparitäten abgebaut und die strukturelle 
Entwicklung und Anpassung der 
Regionalwirtschaften, einschließlich sowohl 
der Umstellung der Regionen und Gebiete 
mit rückläufiger industrieller Entwicklung, 
als auch der Bekämpfung der 
Arbeitslosigkeit und Armut gefördert 
werden. 

Begründung

Die Entwicklung der Industrieregionen mit rückläufiger Entwicklung ist ein Aspekt, um die 
genannte Zielstellung zu verwirklichen, da die bestehende Situation in diesen Regionen 
verbessert werden muss. Darüber hinaus ist es sinnvoll, sich auf die für die Entwicklung der 
Gebiete und Bevölkerungen wichtigste Frage zu orientieren, nämlich die Bekämpfung der 
Armut, die nur unter den Bedingungen eine stabilen Vollbeschäftigung erreicht werden kann.
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Änderungsantrag 5
Artikel 2 Absatz 2 

Dabei bezieht der EFRE die Prioritäten der 
Gemeinschaft ein, insbesondere der 
Notwendigkeit, Wettbewerbsfähigkeit und 
Innovation zu stärken, dauerhafte 
Arbeitsplätze zu schaffen und ein 
umweltverträgliches Wachstum zu fördern.

Dabei bezieht der EFRE die Prioritäten der 
Gemeinschaft ein, insbesondere die 
Notwendigkeit, das Wirtschaftswachstum, 
die Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu 
stärken, dauerhafte Arbeitsplätze zu schaffen 
und ein umweltverträgliches Wachstum und 
eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, 
und Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen, Nichtdiskriminierung aufgrund 
des Geschlechts, der rassischen oder 
ethnischen Zugehörigkeit , der Religion 
oder des Glaubens, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Orientierung und 
soziale Eingliederung zu garantieren und 
sicherzustellen, dass der Zugang für 
Behinderte eine Bedingung für alle 
Vorhaben ist, die aus den Fonds 
bezuschusst werden. 

Begründung

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches materielles Umfeld für Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang mit 
Tourismus, Verkehr und Städtebau gefördert und geschaffen wird.

Es ist äußerst wichtig, dass die Strukturfonds nicht zur Schaffung weiterer 
Zugangshindernisse für behinderte Menschen führen; deshalb sollte explizit darauf 
hingewiesen werden, dass die Zuweisung von Strukturfondsmitteln an Bedingungen betreffend 
die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen geknüpft ist.

Änderungsantrag 6
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c

c) anderen Entwicklungsinitiativen, 
darunter Unternehmensdienstleistungen, 
Errichtung und Ausbau von 
Finanzierungsinstrumenten wie 
Risikokapital, Darlehens- und Garantiefonds 
und lokale Entwicklungsfonds, 
zinsverbilligte Darlehen sowie lokale 
Dienstleistungen und den 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
entsprechenden Regionen, Städten, 

c) anderen Entwicklungs- und 
Beschäftigungsinitiativen, darunter 
Unternehmensdienstleistungen, Errichtung 
und Ausbau von Finanzierungsinstrumenten 
wie Risikokapital, Darlehens- und 
Garantiefonds und lokale 
Entwicklungsfonds, zinsverbilligte Darlehen 
sowie lokale Dienstleistungen und den 
Erfahrungsaustausch zwischen den 
entsprechenden Regionen, Städten, 
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sozioökonomischen und Umweltakteuren; sozioökonomischen und Umweltakteuren;

Änderungsantrag 7
Artikel 3 Absatz 2 Buchstabe c a (neu)

ca) der ständigen Weiterbildung der 
Arbeitnehmer, vor allem in Fragen 
technischer Innovationen;

Begründung

Die ständige Weiterbildung, vor allem der älteren Arbeitnehmer, gewährleistet zunächst eine 
qualitativ hochwertige Arbeitsleistung sowie die Aneignung der neuen Technologien und 
wirkt ferner der Tatsache entgegen, dass „überaltertes“ Personal schrittweise durch jüngere 
Beschäftigte, die die aktuellen Anforderungen im Beruf besser erfüllen, ersetzt wird. Das 
lebensbegleitende Lernen stellt einen wichtigen Faktor für die Sicherung von Beschäftigung 
und Chancengleichheit dar.

Änderungsantrag 8
Artikel 4 Einleitung 

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ 
konzentriert der EFRE seine Hilfen auf die 
Unterstützung einer nachhaltigen 
integrierten regionalen und lokalen 
Wirtschaftsentwicklung, indem das 
endogene Potenzial durch Programme 
mobilisiert und gestärkt wird, die auf die 
Modernisierung und Diversifizierung der 
regionalen Wirtschaftsstrukturen 
insbesondere in den folgenden Bereichen 
abzielen:

Im Rahmen des Ziels „Konvergenz“ 
konzentriert der EFRE seine Hilfen auf die 
Unterstützung einer nachhaltigen 
integrierten regionalen und lokalen 
Wirtschaftsentwicklung, indem das 
endogene Potenzial durch Programme 
mobilisiert und gestärkt wird, die auf die 
Modernisierung und Diversifizierung der 
regionalen und lokalen 
Wirtschaftsstrukturen insbesondere in den 
folgenden Bereichen abzielen:

Änderungsantrag 9
Artikel 4 Punkt 1

1. Forschung und technologische 
Entwicklung (FTE), Innovation und 
Unternehmergeist einschließlich Stärkung 
der regionalen FTE-Kapazitäten; 
Unterstützung der industriellen FTE in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
und des Technologietransfers; Verbesserung 
der Verbindungen zwischen KMU und 
Hochschulen sowie Forschungs- und 

1. Forschung und technologische 
Entwicklung (FTE), Innovation und 
Unternehmergeist einschließlich Stärkung 
der regionalen FTE-Kapazitäten; 
Unterstützung der industriellen FTE in 
kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) 
und des Technologietransfers; Verbesserung 
der Verbindungen zwischen KMU und 
Hochschulen sowie Forschungs- und 
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Technologiezentren; Entwicklung von 
Unternehmensnetzwerken und -clustern; 
Unterstützung der Bereitstellung von 
Unternehmens- und 
Technologiedienstleistungen für Gruppen 
von KMU; Förderung des 
Unternehmergeistes und Schaffung von 
Finanzierungsquellen für Innovationen in 
KMU durch neue Finanzierungsinstrumente.

Technologiezentren; Entwicklung von 
Unternehmensnetzwerken und -clustern; 
Unterstützung der Bereitstellung von 
Unternehmens- und 
Technologiedienstleistungen für Gruppen 
von KMU und Kleinstunternehmen; 
Förderung des Unternehmergeistes und 
Schaffung von Finanzierungsquellen für 
Innovationen in KMU und 
Kleinstunternehmen durch neue 
Finanzierungsinstrumente.

Änderungsantrag 10
Artikel 4 Punkt 1 a (neu)

1a) Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt, insbesondere durch die 
Förderung von Unternehmensgründungen 
sowie Infrastrukturen und 
Dienstleistungen, die die Verbindung von 
Familie und Beruf einfacher machen;

Änderungsantrag 11
Artikel 4 Punkt 2

2. Informationsgesellschaft einschließlich: 
Ausbau des lokalen Inhalts sowie von 
lokalen Diensten und Anwendungen; 
Entwicklung von Online-Diensten für die 
Öffentlichkeit und Verbesserung des 
Zugangs zu diesen; Unterstützung und 
Dienstleistungen für KMU im Hinblick auf 
die Einführung und effiziente Nutzung von 
Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT).

2. Informationsgesellschaft einschließlich: 
Ausbau des lokalen Inhalts sowie von 
lokalen Diensten und Anwendungen; 
Entwicklung von On-line-Diensten für die 
Öffentlichkeit und Verbesserung des 
Zugangs zu diesen, besonders des Zugangs 
von Menschen mit Behinderungen und 
anderen sozial ausgegrenzten Gruppen; 
Unterstützung und Dienstleistungen für 
KMU im Hinblick auf die Einführung und 
effiziente Nutzung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT);

Begründung

Artikel 4 des EFRE, der nur Ziel 1-Regionen betrifft, betont zu Recht die Bedeutung der 
Informationsgesellschaft.

Integration ist ein wesentliches Element des Ziels der Europäischen Gemeinschaft, eine 
Informationsgesellschaft für alle zu verwirklichen, also den Zugang zur 
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Informationsgesellschaft für benachteiligte Gruppen zu fördern. Im Rahmen des EFRE muss 
den globalen Ziele von „E-inclusion“ und „E-accessibility“ voll und ganz Rechnung 
getragen und sichergestellt werden, dass bei den in diesem Bereich geförderten Maßnahmen 
die Notwendigkeit, Menschen mit Behinderungen eine sichere Teilhabe an der 
Informationsgesellschaft zu ermöglichen, anerkannt und berücksichtigt wird.

Änderungsantrag 12
Artikel 4 Punkt 2 a (neu)

2a) Lokale Beschäftigungs- und 
Entwicklungsinitiativen: Beihilfen für 
lokale Dienstleistungseinrichtungen, mit 
denen Arbeitsplätze geschaffen werden 
sollen, mit Ausnahme der vom 
Europäischen Sozialfonds (ESF) 
finanzierten Maßnahmen.

Änderungsantrag 13
Artikel 4 Punkt 3

3. Umwelt einschließlich: Investitionen 
gekoppelt an die Bereiche 
Abfallbewirtschaftung, Wasserversorgung, 
Behandlung von städtischen Abwässern und 
Luftqualität; Integrierte Vorbeugung und 
Kontrolle, Sanierung von verschmutzten 
Geländen und Flächen; Förderung der 
Artenvielfalt und des Naturschutzes; 
Unterstützung für KMU im Hinblick auf die 
Förderung von Plänen zur nachhaltigen 
Produktion durch Einführung von rentablen 
Verwaltungssystemen für Umwelt und durch 
die Einführung und Nutzung von 
Technologien zur 
Verschmutzungsverhütung.

3. Umwelt einschließlich: Investitionen 
gekoppelt an die Bereiche Behandlung und 
Recycling von Abfällen, Wasserversorgung, 
Behandlung von städtischen Abwässern und 
Luftqualität; Integrierte Vorbeugung und 
Kontrolle, Sanierung von verschmutzten 
Geländen und Flächen; Förderung der 
Artenvielfalt und des Naturschutzes; 
Unterstützung für KMU im Hinblick auf die 
Förderung von Plänen zur nachhaltigen 
Produktion durch Einführung von rentablen 
Verwaltungssystemen für Umwelt und durch 
die Einführung und Nutzung von 
Technologien zur 
Verschmutzungsverhütung.

Änderungsantrag 14
Artikel 4 Punkt 5

5. Fremdenverkehr einschließlich: 
Förderung des natürlichen und kulturellen 
Reichtums als Potenzial für einen 
nachhaltigen Fremdenverkehr; Schutz und 
Aufwertung des Kulturerbes zur Förderung 

5. Fremdenverkehr einschließlich:    
Förderung des natürlichen und kulturellen 
Reichtums als Potenzial für einen 
nachhaltigen Fremdenverkehr; Schutz und 
Aufwertung des sozialen und kulturellen 
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der Wirtschaftsentwicklung; Unterstützung 
für eine bessere Bereitstellung von 
touristischen Leistungen im Hinblick auf 
neue Leistungen mit höherem Mehrwert.

Erbes zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums und der 
Beschäftigungsentwicklung, einschließlich 
der Unterstützung für eine bessere 
Bereitstellung von touristischen Leistungen, 
insbesondere durch die Ausbildung in 
Fremdenverkehrsberufen, im Hinblick auf 
neue Leistungen mit höherem Mehrwert.

Änderungsantrag 15
Artikel 4 Punkt 6

6. Investitionen in Verkehrsnetze, 
einschließlich der transeuropäischen Netze 
und integrierte Strategien zur Förderung 
eines sauberen städtischen Verkehrs, die zur 
Verbesserung der Beförderungsleistungen 
im Personen- und Güterverkehr und des 
Zugangs zu diesen, zu einem 
ausgewogeneren Verhältnis zwischen den 
Verkehrsträgern, zur Förderung von 
Systemen des kombinierten Verkehrs und 
zur Verringerung der Auswirkungen auf die 
Umwelt beitragen.

6. Investitionen in Verkehrsnetze, 
einschließlich der transeuropäischen Netze 
und integrierte Strategien zur Förderung 
eines sauberen städtischen Verkehrs, die zur 
Verbesserung der Beförderungsleistungen 
im Personen- und Güterverkehr und des 
Zugangs zu diesen – besonders einer 
uneingeschränkten Teilnahme von 
Menschen mit Behinderungen am Verkehr 
– , zu einem ausgewogeneren Verhältnis 
zwischen den Verkehrsträgern, zur 
Förderung von Systemen des kombinierten 
Verkehrs und zur Verringerung der 
Auswirkungen auf die Umwelt beitragen.

Begründung

Artikel 4 des EFRE, der nur Ziel 1-Regionen betrifft, betont zu Recht die Bedeutung der 
Informationsgesellschaft.

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches materielles Umfeld für Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang mit 
Tourismus, Verkehr und Städtebau gefördert und geschaffen wird.

Es ist äußerst wichtig, dass die Strukturfonds nicht zur Schaffung weiterer 
Zugangshindernisse für behinderte Menschen führen; deshalb sollte explizit darauf 
hingewiesen werden, dass die Zuweisung von Strukturfondsmitteln an Bedingungen betreffend 
die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen geknüpft ist.

Es sollte auch gewährleistet werden, dass benachteiligte Gruppen, wie etwa Menschen mit 
Behinderungen, gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, einschließlich des 
Zugangs zu gesundheitsrelevanten Informationen, die Menschen mit Behinderungen in leicht 
zugänglicher Form verfügbar gemacht werden sollten.
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Änderungsantrag 16
Artikel 4 Punkt 7

7. Energie einschließlich: transeuropäische 
Netze, die zur Verbesserung der 
Versorgungssicherheit, zur Vollendung des 
Binnenmarktes und zur Einbeziehung von 
Umweltbelangen beitragen; Verbesserung 
der Energieeffizienz und der Entwicklung 
von erneuerbaren Energien.

7. Energie einschließlich: transeuropäische 
Netze, die zur Verbesserung der 
Versorgungssicherheit und -qualität, zur 
Sicherung der Beschäftigung, zur 
Vollendung des Binnenmarktes und zur 
Einbeziehung von Umweltbelangen 
beitragen; Verbesserung der 
Energieeffizienz und der Entwicklung von 
erneuerbaren Energien.

Änderungsantrag 17
Artikel 4 Punkt 8

8. Investitionen in dem Bereich Bildung, die 
zur Steigerung der Attraktivität und der 
Lebensqualität in den Regionen beitragen.

8. Investitionen in dem Bereich Bildung und 
Berufsbildung, die zur Steigerung der 
Attraktivität und der Lebensqualität in den 
Regionen beitragen, sowie in dem Bereich 
der ständigen Weiterbildung der 
Arbeitnehmer im Hinblick auf die neuen 
Technologien.

Begründung

Die ständige Weiterbildung, vor allem der älteren Arbeitnehmer, gewährleistet zunächst eine 
qualitativ hochwertige Arbeitsleistung sowie die Aneignung der neuen Technologien und 
wirkt ferner der Tatsache entgegen, dass „überaltertes“ Personal schrittweise durch jüngere 
Beschäftigte, die die aktuellen Anforderungen im Beruf besser erfüllen, ersetzt wird. Das 
lebensbegleitende Lernen stellt einen wichtigen Faktor für die Sicherung von Beschäftigung 
und Chancengleichheit dar.

Änderungsantrag 18
Artikel 4 Punkt 9

9. Investitionen in dem Bereich Gesundheit 
einschließlich von Investitionen, die die 
Bereitstellung von Gesundheitsleistungen 
verbessern und so zur regionalen 
Entwicklung und zur Lebensqualität in den 
Regionen beitragen.

9. Investitionen in dem Bereich Gesundheit 
einschließlich von Investitionen, die die 
Bereitstellung von Gesundheitsleistungen 
verbessern und den gleichen Zugang 
benachteiligter Gruppen zur 
Gesundheitsversorgung gewährleisten und 
so zur lokalen und regionalen Entwicklung 
und zur Lebensqualität in den Regionen 
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beitragen.

Begründung

Artikel 4 des EFRE, der nur Ziel 1-Regionen betrifft, betont zu Recht die Bedeutung der 
Informationsgesellschaft.

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches materielles Umfeld für Menschen mit Behinderungen in Zusammenhang mit 
Tourismus, Verkehr und Städtebau gefördert und geschaffen wird.

Es ist äußerst wichtig, dass die Strukturfonds nicht zur Schaffung weiterer 
Zugangshindernisse für behinderte Menschen führen; deshalb sollte explizit darauf 
hingewiesen werden, dass die Zuweisung von Strukturfondsmitteln an Bedingungen betreffend 
die Zugänglichkeit für Menschen mit Behinderungen geknüpft ist.

Es sollte auch gewährleistet werden, dass benachteiligte Gruppen, wie etwa Menschen mit 
Behinderungen, gleichen Zugang zur Gesundheitsversorgung haben, einschließlich des 
Zugangs zu gesundheitsrelevanten Informationen, die Menschen mit Behinderungen in leicht 
zugänglicher Form verfügbar gemacht werden sollten. 

Änderungsantrag 19
Artikel 4 Punkt 10

Direktbeihilfen für Investitionen in KMU, 
die zur Schaffung und Erhaltung von 
Arbeitsplätzen beitragen.

Direktbeihilfen für Investitionen in KMU, 
die zur technologischen Modernisierung 
und Schaffung und Erhaltung von 
dauerhaften Arbeitsplätzen und qualitativ 
hochwertiger Beschäftigung beitragen.

Begründung

Ob ein kleines oder mittleres Unternehmen rentabel arbeitet und damit überlebensfähig ist, 
hängt in hohem Maße auch davon ab, wie modern es ist und damit, wie interessant es für den 
betroffenen Verbraucher ist. Die Modernisierung der KMU steigert deren Gewinne und 
sichert so sowohl das Bestehen als auch die Qualität der Arbeitsplätze.

Änderungsantrag 20
Artikel 5 Punkt 1

1. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft 
durch Förderung der Konzeption und 
Umsetzung von regionalen 
Innovationsstrategien, die das Entstehen von 

1. Innovation und wissensbasierte Wirtschaft 
durch Förderung der Konzeption und 
Umsetzung von regionalen 
Innovationsstrategien, die die Schaffung 
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effizienten regionalen Innovationssystemen 
begünstigen, insbesondere:

von Arbeitsplätzen und das Entstehen von 
effizienten regionalen Innovationssystemen 
begünstigen, die auch das Kriterium der 
Zugänglichkeit für Menschen mit 
Behinderungen berücksichtigen sollten, 
insbesondere:

Begründung

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches Umfeld für Menschen mit Behinderungen gefördert und geschaffen wird.

Zugänglichkeit ist ein wesentlicher und zentraler Teil einer nachhaltigen Strategie der 
regionalen Entwicklung und muss als eine Priorität anerkannt werden.

In Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung sollte besonders bei der Stadtplanung 
sozial ausgegrenzten Gruppen besondere Beachtung geschenkt werden. Die Zugänglichkeit 
des städtischen Umfelds für Menschen mit Behinderungen ist von wesentlicher Bedeutung.

Änderungsantrag 21
Artikel 5 Punkt 1 Buchstabe a

a) Verstärkung von regionalen FTE- und 
Innovationskapazitäten, die direkt mit den 
Zielen der regionalen 
Wirtschaftsentwicklung verbunden sind, 
durch Förderung von industrie- oder 
technologiespezifischen Kompetenzzentren, 
durch Unterstützung des 
Technologietransfers und durch die 
Entwicklung der Technologievorausschau 
und des internationalen Benchmarking von 
Maßnahmen zur Innovationsförderung; 
Unterstützung der Zusammenarbeit von 
Unternehmen und von gemeinsamen 
innovativen Projekten im Bereich FTE und 
Innovation;

a) Verstärkung von regionalen FTE- und 
Innovationskapazitäten, die direkt mit den 
Zielen der regionalen 
Wirtschaftsentwicklung sowie der 
Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und 
Armut verbunden sind, durch Förderung von 
industrie- oder technologiespezifischen 
Kompetenzzentren, durch Unterstützung des 
Technologietransfers und durch die 
Entwicklung der Technologievorausschau 
und des internationalen Benchmarking von 
Maßnahmen zur Innovationsförderung; 
Unterstützung der Zusammenarbeit von 
Unternehmen und von gemeinsamen 
innovativen Projekten im Bereich FTE und 
Innovation;

Begründung

Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und Armut sind vorrangige Ziele. Es muss deutlich 
gemacht werden, dass sie untrennbar mit der Entwicklung und dem technischen Fortschritt 
verbunden sind.
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Änderungsantrag 22
Artikel 5 Punkt 1 Buchstabe b a (neu)

ba) Errichtung von Infrastrukturen, die 
von ihrer Dimension her der lokalen 
Entwicklung und der Entwicklung von 
Beschäftigung angemessen sind;

Begründung

Formulierung wird aus der jetzigen Verordnung übernommen, wo sie für lokale 
Beschäftigungsinitiativen, insbesondere im städtischen Raum, geschaffen wurde.

Änderungsantrag 23
Artikel 5 Punkt 1 Buchstabe b b (neu)

bb) Beihilfen für lokale 
Dienstleistungseinrichtungen, mit denen 
Arbeitsplätze geschaffen werden sollen, mit 
Ausnahme der vom Europäischen 
Sozialfonds (ESF) finanzierten 
Maßnahmen;

Änderungsantrag 24
Artikel 5 Punkt 1 Buchstabe c a (neu)

ca) Förderung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen auf dem 
Arbeitsmarkt, insbesondere durch die 
Förderung von Unternehmensgründungen 
und durch Infrastrukturen und 
Dienstleistungen, die eine bessere 
Vereinbarkeit von Familien- und 
Berufsleben ermöglichen, sowie spezifische 
Maßnahmen für Unternehmerinnen zur 
Erleichterung der wirtschaftlichen 
Nutzung von neuen Ideen und 
Ermunterung zur Förderung der 
Gründung von neuen, aus Hochschulen 
und bestehenden Unternehmen 
hervorgegangenen Unternehmen;

Änderungsantrag 25
Artikel 5 Punkt 1 Buchstabe d a (neu)
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da) Erhöhung der aktiven Beteiligung der 
am stärksten benachteiligten Gruppen in 
städtischen und ländlichen Gebieten an der 
Entwicklung ihrer Kommunen und der 
lokalen Wirtschaft;

Änderungsantrag 26
Artikel 5 Punkt 2 Buchstabe a

a) Förderung von Investitionen zur 
Sanierung von verschmutzten Geländen und 
Flächen; Förderung der Entwicklung von 
Infrastrukturen im Zusammenhang mit der 
Artenvielfalt und Natura 2000, die zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und 
zur Diversifizierung der ländlichen Gebiete 
beitragen;

a) Förderung von Investitionen zur 
Sanierung von verschmutzten Geländen und 
Flächen; Förderung der Entwicklung von 
Infrastrukturen im Zusammenhang mit der 
Artenvielfalt und Natura 2000, die zu einer 
nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung und 
zur Diversifizierung der Produktion und zur 
Erhaltung der Arbeitsplätze  in den 
ländlichen Gebieten beitragen;

Änderungsantrag 27
Artikel 5 Punkt 2 Buchstabe c

c) Förderung eines sauberen städtischen 
Verkehrs;

c) Förderung eines sauberen städtischen 
Verkehrs, der für alle, einschließlich 
Menschen mit Behinderungen, zugänglich 
ist;

Begründung

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches Umfeld für Menschen mit Behinderungen gefördert und geschaffen wird.

Zugänglichkeit ist ein wesentlicher und zentraler Teil einer nachhaltigen Strategie der 
regionalen Entwicklung und muss als eine Priorität anerkannt werden.

In Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung sollte besonders bei der Stadtplanung 
sozial ausgegrenzten Gruppen besondere Beachtung geschenkt werden. Die Zugänglichkeit 
des städtischen Umfelds für Menschen mit Behinderungen ist von wesentlicher Bedeutung.

Änderungsantrag 28
Artikel 5 Punkt 3
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3. Zugang - außerhalb der großen 
städtischen Zentren - zu Verkehrs- und 
Telekommunikationsdiensten von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
insbesondere:

3. Zugang, besonders für Menschen mit 
Behinderungen und andere sozial 
ausgegrenzte Personen,- außerhalb der 
großen städtischen Zentren - zu Verkehrs- 
und Telekommunikationsdiensten von 
allgemeinem wirtschaftlichem Interesse, 
insbesondere:

Begründung

Der EFRE ist ein wichtiges Instrument zur Reduzierung und Milderung der sozialen 
Ausgrenzung behinderter Menschen in allen Lebensbereichen; besonders, indem ein 
zugängliches Umfeld für Menschen mit Behinderungen gefördert und geschaffen wird.

Zugänglichkeit ist ein wesentlicher und zentraler Teil einer nachhaltigen Strategie der 
regionalen Entwicklung und muss als eine Priorität anerkannt werden.

In Zusammenhang mit der städtebaulichen Entwicklung sollte besonders bei der Stadtplanung 
sozial ausgegrenzten Gruppen besondere Beachtung geschenkt werden. Die Zugänglichkeit 
des städtischen Umfelds für Menschen mit Behinderungen ist von wesentlicher Bedeutung.

Änderungsantrag 29
Artikel 6 Punkt 1 einleitender Teil

1. Die Entwicklung von 
grenzübergreifenden wirtschaftlichen und 
sozialen Tätigkeiten durch gemeinsame 
Strategien für eine nachhaltige territoriale 
Entwicklung, insbesondere durch:

1. Die Entwicklung von 
grenzübergreifenden wirtschaftlichen und 
sozialen Tätigkeiten durch gemeinsame 
Strategien für eine nachhaltige territoriale 
Entwicklung und dauerhafte Arbeitsplätze, 
insbesondere durch:

Änderungsantrag 30
Artikel 6 Punkt 2 Buchstabe d a (neu)

da) Die Schaffung von gemeinsamen 
Infrastrukturen für ständige 
grenzüberschreitende Bildungs- und 
Ausbildungssysteme, die insbesondere der 
zwei- und mehrsprachigen Ausbildung 
dienen;

Änderungsantrag 31
Artikel 8 Absatz 1 Unterabsatz 1
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1. Im Fall von Maßnahmen zur 
Stadterneuerung gemäß Artikel 25 (4) 
Buchstabe a) oder Artikel 36 (4) Buchstabe 
b) der Verordnung (EG) Nr. […] unterstützt 
der EFRE die Förderung der Entwicklung 
von partizipativen, integrierten Strategien, 
mit denen der starken Konzentration von 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Problemen in den städtischen 
Ballungsgebieten begegnet werden soll.

1. Im Fall von Maßnahmen zur 
Stadterneuerung gemäß Artikel 25 (4) 
Buchstabe a) oder Artikel 36 (4) Buchstabe 
b) der Verordnung (EG) Nr. […] unterstützt 
der EFRE die Förderung der Entwicklung 
von partizipativen, integrierten Strategien, 
mit denen der starken Konzentration von 
wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen 
Problemen in den städtischen 
Ballungsgebieten begegnet werden soll, 
sowie die Beseitigung von 
Zugangshemmnissen, denen sich 
Menschen mit Behinderungen im 
städtischen Umfeld gegenübersehen, wobei 
gewährleistet sein muss, dass vom EFRE 
finanzierte Stadtentwicklungsprojekte den 
Zugänglichkeitskriterien genügen.

Begründung

Die Stadterneuerung kann nicht erfolgreich sein, wenn sozial benachteiligte Gruppen bei der 
Politik und Planung nicht berücksichtigt werden. Besonders muss die Notwendigkeit 
ausdrücklich anerkannt werden, ein städtisches Umfeld zu schaffen, das für Menschen mit 
Behinderungen zugänglich ist.

Änderungsantrag 32
Artikel 8 Absatz 1 zweiter Unterabsatz 

Dabei können die Sanierung der 
physikalischen Umwelt, die 
Neuerschließung von Industriebrachen und 
die Erhaltung und Inwertsetzung des 
historischen und kulturellen Erbes mit 
Maßnahmen zur Förderung des 
Unternehmergeists, der lokalen 
Beschäftigung und der kommunalen 
Entwicklung sowie mit der Bereitstellung 
von Dienstleistungen für die Bevölkerung 
kombiniert werden, die den sich ändernden 
demografischen Strukturen Rechnung 
tragen.

Dabei können die Sanierung der 
physikalischen Umwelt, die 
Neuerschließung von Industriebrachen und 
die Erhaltung und Inwertsetzung des 
historischen, sozialen und kulturellen Erbes 
mit Maßnahmen zur Förderung des 
Unternehmergeists, der lokalen 
Beschäftigung und der kommunalen 
Entwicklung, wobei der Lebensqualität von 
Menschen mit Behinderungen besondere 
Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte,  
sowie mit der Bereitstellung von 
Dienstleistungen für die Bevölkerung 
kombiniert werden, die den sich ändernden 
demografischen Strukturen und der 
Arbeitslosenquote Rechnung tragen.

Änderungsantrag 33
Artikel 9 Punkt 5 a (neu)
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5a. Bekämpfung von Armut und 
Arbeitslosigkeit;

Begründung

Siehe Begründungen zu den Änderungsanträgen 4 und 21.

Änderungsantrag 34
Artikel 9 Punkt 5 b (neu)

5b. Weiterbildung der Arbeitnehmer mit 
dem Ziel, dass diese einen Arbeitsplatz 
finden oder ihre berufliche Situation 
verbessern können.

Begründung

Siehe Begründungen zu den Änderungsanträgen 7 und 17.

Änderungsantrag 35
Artikel 10 erster Unterabsatz

Die aus dem EFRE kofinanzierten 
Regionalprogramme welche Gebiete, die mit 
natürlichen Benachteiligungen gemäß 
Artikel 52 (1) b) der Verordnung (EG) Nr. 
[…] konfrontiert sind, widmen den 
spezifischen Problemen dieser Gebiete eine 
besondere Aufmerksamkeit.

Die aus dem EFRE kofinanzierten 
Regionalprogramme welche Gebiete, die mit 
natürlichen Benachteiligungen oder mit 
erheblichen sozialen Problemen gemäß 
Artikel 52 (1) b) der Verordnung (EG) Nr. 
[…] konfrontiert sind, widmen den 
spezifischen Problemen dieser Gebiete eine 
besondere Aufmerksamkeit.

Begründung

Es ist von entscheidender Bedeutung, dass die besonderen Bedingungen einiger Regionen 
berücksichtigt werden, in denen Arbeitslosigkeit und bestimmte geophysische Faktoren die 
Armut verstärken und die Voraussetzungen für Wachstum, Beschäftigung und Wohlstand im 
Vergleich zu den entwickelten Zentren eindeutig begrenzt sind.

Änderungsantrag 36
Artikel 10 Absatz 2

Unbeschadet der Artikel 3 und 4 sollte der 
EFRE insbesondere zur Finanzierung von 
Investitionen beitragen, die auf die 
Verbesserung der Anbindung, die Förderung 

Unbeschadet der Artikel 3 und 4 sollte der 
EFRE insbesondere zur Finanzierung von 
Investitionen beitragen, die auf die 
Verbesserung der Anbindung, die Förderung 
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und Entwicklung von wirtschaftlichen 
Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Kulturerbe, die Förderung einer 
nachhaltigen Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und auf die Förderung des 
Fremdenverkehrs abzielen.

und Entwicklung von wirtschaftlichen und 
sozialen Tätigkeiten im Zusammenhang mit 
dem Kulturerbe, die Förderung einer 
nachhaltigen Nutzung der natürlichen 
Ressourcen und auf die Förderung des 
Fremdenverkehrs abzielen.

Änderungsantrag 37
Artikel 11 Titel

Gebiete in äußerster Randlage Gebiete in äußerster Randlage und die 
autonomen Städte Ceuta und Melilla

Änderungsantrag 38
Artikel 11 einleitender Teil

Im Rahmen der zusätzlichen 
Mittelzuweisung gemäß Artikel 16 (1) d) der 
Verordnung (EG) Nr. […] und abweichend 
von Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung beteiligt sich der EFRE in den 
Gebieten in äußerster Randlage an der 
Finanzierung von Betriebsbeihilfen, die dem 
Ausgleich der Mehrkosten in den Bereichen 
gemäß Artikel 4 und den nachstehend 
genannten weiteren Bereichen dienen, wobei 
Erzeugnisse des Anhangs I EG-Vertrag 
ausgeschlossen sind:

Im Rahmen der zusätzlichen 
Mittelzuweisung gemäß Artikel 16 (1) d) der 
Verordnung (EG) Nr. […] und abweichend 
von Artikel 3 Absatz 2 der vorliegenden 
Verordnung beteiligt sich der EFRE in den 
Gebieten in äußerster Randlage und in den  
autonomen Städte Ceuta und Melilla, die 
eine hohe Bevölkerungsdichte aufweisen, 
an der Finanzierung von Betriebsbeihilfen, 
die dem Ausgleich der Mehrkosten in den 
Bereichen gemäß Artikel 4 und den 
nachstehend genannten weiteren Bereichen 
dienen, wobei Erzeugnisse des Anhangs I 
EG-Vertrag ausgeschlossen sind:

Änderungsantrag 39
Artikel 11 Buchstabe b

b) finanzielle Unterstützung für Probleme 
die sich aus Lagerungsbegrenzungen, 
Überdimensionierung und Wartung von 
Produktionsanlagen sowie aus dem Mangel 
an Humankapital auf dem lokalen 
Arbeitsmarkt ergeben.

b) finanzielle Unterstützung für Probleme 
die sich aus Lagerungsbegrenzungen, 
Überdimensionierung und Wartung von 
Produktionsanlagen, aus dem Mangel an 
Humankapital auf dem lokalen Arbeitsmarkt 
sowie aus der Berufsbildung ergeben.
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Änderungsantrag 40
Artikel 12 Absatz 6 Buchstabe b

b) die Beschreibung der Begleit- und 
Evaluierungssysteme sowie Angaben zur 
Zusammensetzung des Begleitausschusses;

b) die Beschreibung der Begleit- und 
Evaluierungssysteme sowie Angaben zur 
Zusammensetzung des Begleitausschusses 
sowie die Dokumentation der 
Stellungnahmen der Partner;
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